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AUFRUF

des International Council of Monuments and Sites (ICOAIOS),
Landesgruppe Schweiz,

zur Erhaltung von Plänen abgegangener Bauten und Architekturbüros

Unsere Zeit bringt den Baudenkmälern aus der Vergangenheit immer größere
Wertschätzung entgegen. Sie sucht sie zu erhalten und zu pflegen. Was an planlichen Unterlagen

noch vorhanden ist, liegt zum größten Teil sicher in öffentlichen Archiven bewahrt.

Hingegen werden heute zahllose Bauwerke des 19. und 20. Jahrhunderts abgebrochen,
ohne daß sie in Einzelheit und Gesamtplan dokumentiert würden, und wir laufen Gefahr,
daß wichtige Seiten jüngster Architekturgeschichte mangels Unterlagen nicht mehr
geschrieben werden können. Immer wieder kommen uns Nachrichten zu, daß auch die

Originalpläne solcher Bauten nach deren Abbruch als nutzlos vernichtet oder weggeworfen

werden. Dasselbe ist von Plannachlässcn nicht mehr bestehender Architekturbüros
und verstorbener Architekten zu hören. Dabei sind es gerade die Pläne eines Architekten,
die am unmittelbarsten für seine Gestaltungsweise und sein Wollen Zeugnis ablegen.

Wir rufen deshalb Hoch- und Tiefbauämter in Gemeinden und Kantonen, Bundesstellen

und Private, welche im Besitze von Plänen des 19. und 20. Jahrhunderts oder mit
deren Aufbewahrung betraut sind, auf:

- Pläne, die durch den Abbruch der entsprechenden Bauten keinen unmittelbaren
Zweck mehr haben, nicht zu beseitigen,

- Pläne von verstorbenen Architekten oder nicht mehr bestehender Architekturbüros
nicht zu vernichten,

sondern

- sie sorgfältig aufzubewahren oder

- einem öffentlichen Archiv zu übergeben, das Plansammlungen äufhet,

- auf jeden Fall aber dem zuständigen kantonalen Denkmalpfleger oder dem Eidg.
Archiv für Denkmalpflege von der Existenz dieser Pläne Kenntnis zu geben.
Das Eidgenössische Archiv für Denkmalpflege, Binzstraße 39, 8045 Zürich, führt eine

Liste derartiger Plansammlungen und ist in der Lage, Bestände zu begutachten.
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